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Erstfund von Phytophthora ramorum in der Schweiz1
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In deutschen und holländischen Baumschulen wird an welkenden

Rhododendron- und Viburnum-Arten seit 1993 ein
pilzähnlicher Krankheitserreger festgestellt, der kürzlich als

Phytophthora ramorum beschrieben wurde (Werres etat. 2001).
Die gleiche Art verursacht in den Küstenregionen um San Francisco

ein Eichensterben (vgl. dazu auch eine Zusammenfassung
über das «Plötzliche Eichensterben» in Heiniger 2003). In

welchem Masse die europäischen Waldbaumarten durch diese

Krankheit gefährdet sind, ist nicht geklärt. Bislang waren nur
Zierstäucher betroffen, kürzlich wurde aber der Befall einer
100-jährigen Amerikanischen Roteiche (Quercus falcata) in

einem englischen Park gemeldet (EPPO Reporting Service

2003/145). Von der European and Mediterranean Plant Protection

Organization (EPPO) wurde dieser Krankheitserreger auf
die Alarmliste gesetzt, was die Mitgliederorganisationen zu
vermehrter Aufmerksamkeit bezüglich dieses Organismus und

zur Ausmerzung von Krankheitsherden verpflichtet.
Vor wenigen Wochen konnten wir diesen Krankheitserreger

erstmals in einer Baumschule im Schweizer Mittelland
feststellen (Heiniger & Stadler 2003). Viburnum-bodnanten-
se-Container-Pflanzen zeigten die typischen Krankheitssymptome:

Die Pflanzen welkten. Die oberirdischen Teile waren
noch grün, nur an der Stammbasis war das befallene Gewebe
unter der Rinde braun verfärbt. Aus den Nekrosen konnte
Phytophthora ramorum isoliert werden. P. ramorum lässt sich

nur in Kultur eindeutig bestimmen anhand der Grösse und
Form der länglichen, abfallenden Sporangien und der Grösse

der Chlamydosporen. Die Identifikation wurde durch eine
molekular-genetische Untersuchung von der Biologischen
Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft in Braunschweig
bestätigt. In der betroffenen Baumschule wurden Massnahmen

ergriffen, um den Krankheitserreger auszumerzen. Von wo
P. ramorum eingeschleppt wurde, ist nicht bekannt. Mit
Baumschulkontrollen im Jahr 2004 soll abgeklärt werden, ob
der Krankheitsherd ausgemerzt werden konnte und ob die
Schweizer Baumschulen frei von P. ramorum sind.

Als Mitglied der EPPO anerkennt die Schweiz deren
Pflanzenschutzbestimmungen. Zudem übernimmt sie die europäische

Richtlinie 2000/29/EG über Massnahmen zum Schutz der
Gemeinschaft gegen die Einschleppung und Ausbreitung von
Schadorganismen der Pflanzen und Pflanzenerzeugnisse mit
den entsprechenden Konsequenzen, inklusive Pflanzenpasssystem.

Dies bedeutet, dass die Wirtspflanzen von P. ramorum
(Tabelle 1 mit * bezeichnet) ab 2004 dem Pflanzenpassregime
unterstellt werden. Baumschulen oder Händler, welche
Wirtspflanzen einführen, produzieren oder an Professionelle
verkaufen, müssen sich beim Bundesamt für Landwirtschaft
anmelden.2

Um die Weiterverbreitung von P. ramorum zu verhindern,
müssen in der Schweiz bei einem diagnostizierten Befall mit
P ramorum folgende Massnahmen ergriffen werden:
• Alle befallenen Pflanzen und alle anfälligen Pflanzen

(Tabelle 1 mit * bezeichnet) im Umkreis von 2 m von befallenen

Pflanzen sind zu vernichten (Verbrennen, z.B.

Kehrichtverbrennung). Bei Pflanzen in Containern müssen die
Erde und der Topf ebenfalls verbrannt werden. Die befallenen

Pflanzen dürfen nicht durch Kompostieren vernich-

Tabelle 1: Liste derjenigen Pflanzengattungen und Arten, auf denen
Befall mit P. ramorum festgestellt wurde.

Wirtspflanzen von Phytophthora
Europa

Rhododendron sp., exc. R. simsii*
Viburnum sp. *
Pieris formosa var. forrestii
P. japonica
Kalmia latifolia
Camellia japonica
Syringa vulgaris
Leucothoë sp.
Arbutus sp.

ramorum
USA

Acer macrophyllum *
Aesculus californica *

Arbutus menziesii*
Arctostaphylos manzanita*
Corylus cornuta
Heteromeles arbutifolia*
Lithocarpus densiflorus*
Lonicera hispidula*
Pittosporum undulatum
Pseudotsuga menziesii
Quercus agrifolia
Quercus chrysolepis
Quercus kellogii (black oaks)
Quercus parvula var. shrevei
Quercus sp. *

Rhamnus californica*
Rhamnus purshiana
Rhododendron sp. *
Rubus spectabilis
Sequoia sempervirens
Toxicodendron diversilobatum
Trientalis latifolia
Umbellularia californica *

Vaccinium ovatum*

* Pflanzen (ausser Früchte und Samen) dieser Arten bzw. Gattungen
gelten als anfällig für P. ramorum und unterstehen der
Pflanzenschutzverordnung, ebenso das Holz von Acer macrophyllum, Aesculus

californica, Lithocarpus densiflorus und Quercus sowie die lose
Rinde von Acer macrophyllum, Aesculus californica und Quercus.

tet werden, da das Abtöten des Pilzes durch Kompostieren
zu unsicher ist und die Gefahr in sich birgt, dass mit dem
Kompost der Pilz verschleppt wird.

• In den befallenen Beeten und Quartieren muss das potenzielle

Infektionsmaterial (Blätter, Pflanzen reste) entfernt
werden.

• Während zweier Jahre dürfen keine anfälligen Pflanzen
(Tabelle 1 mit * bezeichnet) in diese Quartiere gesetzt bzw.

gestellt werden.
• Im Umkreis von 10 m von den befallenen Pflanzen müssen

alle anfälligen Pflanzen (Tabelle 1 mit * bezeichnet)
zurückbehalten werden. Auch für die restlichen Pflanzen der
befallenen Partie gilt eine Verkaufssperre. Diese wird
aufgehoben, wenn in drei Monaten aktiven Wachstums der
Pflanzen nach Feststellung des Befalls kein weiterer Befall
durch P. ramorum festgestellt wird.

1 Der kurze Beitrag ergänzt den im Oktober 2003 erschienenen Aufsatz

von Heiniger, U. 2003: Das Risiko eingeschleppter Krankheiten
für die Waldbäume. Schweiz. Z. Forstwes. 154, 10: 410-414.
2 Weitere Informationen zur Pflanzenpassregelung der Schweiz
finden sich unter: http://www.blw.admin.ch/rubriken/00164/
index.html?lang=de (19.11.03).
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g • Es muss strikte vermieden werden, dass Erde von befalle-
J nen Quartieren mit Schuhen und Werkzeugen verschleppt

^ wird. Der Zutritt zu befallenen Quartieren muss beschränkt

ç und geregelt werden.

| • Alle Wirtspflanzen von P. ramorum müssen periodisch am
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Zusammenfassung
| Zum ersten Mal wurde in einer Baumschule des Schweizer
lT_ Mittellandes auf welkenden Viburnum-Pflanzen Phytophtho-
3 ra ramorum festgestellt. Dieser Krankheitserreger verursacht

g in Kalifornien das plötzlichen Eichensterben. Die angeordne-

| ten Massnahmen, um die Verbreitung von P. ramorum zu ver-
x I hindern, werden beschrieben.
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Summary
First finding of Phytophthora ramorum
in Switzerland

For the first time, in a nursery in the Swiss Plateau, Phytophthora
ramorum has been found on a wilting viburnum plant. This

pathogenic agent is responsible for the sudden oak death in

California. The paper describes arrangements and measures to
hinder the spread of P. ramorum.

Translation: Angela Rast-Margerison

Résumé

Apparition de Phytophthora ramorum en Suisse

Phytophthora ramorum a été diagnostiqué pour la première
fois sur des plants de viornes en train de flétrir dans une pépinière

du Plateau suisse. Cet agent pathogène est à l'origine du

dépérissement subit du chêne en Californie. L'article décrit les

mesures prises pour empêcher la propagation de P. ramorum.
Traduction: Claude Gassmann

3 Weitere Informationen und Bilder zu P. ramorum in Europa:
www.bba.de (4.11.2003) und zum amerikanischen Eichensterben:

http://cemarin.ucdavis.edu/index2.html (19.11.03), http://www.
suddenoakdeath.org/ (19.11.03).
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